Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg
Entgelte fiir die Nutzung der Netzinfrastruktur

Giiltig ab: 01.01.2026 (Stand: 15.10.2025)

Tabelle 1 _leistungsgemessene Kunden Ganzjahresvertriage
b <2.500 h/a b > 2.500 h/a

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis
Entnahme in: €/kW ct/kWh €/kW ct/kWh
Mittelspannung;, 23,62 1,25
Mittelspannung;, 133,90 0,80
Umspannung MS/NS 17,44 5,14 111,40 1,39
Niederspannung 44 29 3,79 109,93 2,49

Preise zzgl. Umsatzsteuer, Konzessionsabgabe 1) und den gesetzlichen Steuern und Abgaben

Im Entgelt ist die Nutzung des Netzes der Infrastrukturbetriebe einschlieRlich der vorgelagerten Ubertragungs- und Verteilungsnetze Dritter, die Systemdienstleistungen und die beim Energietransport entstehenden Verluste
enthalten. Die Entgelte nach Ziffer 1 verstehen sich zuzuglich Abgaben aufgrund gesetzlicher oder behérdlicher Regelungen in der jeweils giiltigen Hohe, insbesondere der Konzessionsabgabe (siehe separate Aufstellung),
Mehrkosten aus der Umlage gem. dem Gesetz fiir die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Warme-Kopplung (siehe separate Aufstellung), der sog. § 19-Umlage gem. § 19 Abs. 2 StromNEV n.F. (siehe
separate Aufstellung) sowie der Umlage zum Ausgleich der Haftung bei Offshore-Windkraftanlagen gem. § 17f Abs. 5 EnWG (siehe separate Aufstellung) und aus der Umsetzung weiterer gesetzlicher Vorgaben. und

Umsatzsteuer (zzt. 19 %).

Bei einer Entnahme von elektrischer Energie aus der Mittelspannungsebene und deren Erfassung durch eine niederspannungsseitige Messeinrichtung wird zuséatzlich ein Entgelt fir Transformatorenverluste von 0,10 ct/kWh

(netto) erhoben.
1) ermittelt auf Basis der individuellen Netzinanspruchnahme der jeweiligen Kunden

Tabelle 2 Kleinkunden ohne Leistungsmessung

Entgelt -netto -

Entgelt -brutto - 2)

Grundpreis

72.27 €/a

86,00 €/a

Arbeitspreis

5,44 ct/kWh

6,47 ct/kWh

Preise zzgl. Umsatzsteuer, Konzessionsabgabe und den gesetzlichen Steuern und Abgabe

=}

Tabelle 3a _unterbrechbare Verbraucher (Nachtspeicherheizung, Warmepumpen,
Elektromobilitdt), auch mit erweiterter Steuerbarkeit

Entgelt -netto -

Entgelt -brutto - 2)

Arbeitspreis

2,38 ct/kWh

2,83 ct/kWh

Preise zzgl. Umsatzsteuer, Konzessionsabgabe und den gesetzlichen Steuern und Abgabe

=}

Tabelle 3b Reduzierung des Netzentgeltes

fiir steuerbare Verbrauchseinrichtungen - § 14a EnWG
(qilt nicht fiir Arbeitspreis nach Tabelle 3a und 3c und nur fiir Inbetriecbnahmen ab 1.1.2024)

Reduzierung des Entgelts -
netto -

Reduzierung des Entgelts -
brutto - 2)

Modul 1

108,00 €/a

128,52 €/a

Preise zzgl. Umsatzsteuer, Konzessionsabgabe und den gesetzlichen Steuern und Abgabe

=]

Tabelle 3c reduziertes Netzentgelt

fur steuerbare Verbrauchseinrichtungen - § 14a EnWG
(Inbetriebnahme der Anlage ab 1.1.2024)

Entgelt -netto -

Entgelt -brutto - 2)

Modul 2

3,14 ct/kWh

3,74 ct/kWh

Preise zzgl. Umsatzsteuer, Konzessionsabgabe und den gesetzlichen Steuern und Abgabe

=}

Tabelle 4 Monatsleistungspreissystem

Monatsleistungspreissystem

Leistungspreis Arbeitspreis

Mittelspannung 17,76 €/ KW 0,72 ct/kWh
Umspannung MS/NS 18,57 €/kW 1,39 ct/kWh
Niederspannung 18,32 €/kW 2,49 ct/kWh
Preise zzgl. Umsatzsteuer, Konzessionsabgabe und den gesetzlichen Steuern und Abgaben

Entgelt fiir

Messstellen- davon

betrieb ink. zahler | @@von Wandler
Tabelle 5 Preise fiir Messstellenbetrieb inkl. Messung fiir Kunden mit Leistungsmessung Messung_j

€/ Jahr €/ Jahr €/ Jahr

Mittelspannung 442 .41 313,33 129,08
Umspannung MS/NS 314,70 300,67 14,03
Niederspannung 314,70 300,67 14,03
fiir alle Spannungs- und Umspannebenen:
Telekommunikationsanschluss durch NB (Fernauslesung) 7,65
Preise zzgl. Umsatzsteuer

Entgelt fiir

Messstellen-

betrieb inkl.
Tabelle 6 Preise fiir Messstellenbetrieb inkl. Messung fiir Kunden ohne Leistungsmessung Messung_j

€/ Jahr

Eintarifzahler 9,53
Mehrtarifzahler 10,30

Preise zzgl. Umsatzsteuer




Erganzende Informationen (I) zum Preisblatt Netznutzung Strom

Gltig vom 01.01.2026 bis 31.12.2026

1. Zusammensetzung der Entgelte

1.1. Die in den nachfolgenden Preisblattern aufgefuhrten NetznGtzungsentgeI?e beinhalten die folgenden Leistungen:

Netzinfrastruktur:
Die Netzinfrastruktur umfasst Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb der Leitungen, Schaltanlagen und Transformatoren einschlieRlich der Entgelte fur die Nutzung der
Netzinfrastruktur des vorgelagerten Netzbetreibers.
Systemdienstleistungen:
Die Systemdienstleistungen dienen der Gewahrleistung eines zuverldssigen und sicheren Netzbetriebs. Hierzu gehoren u.a. Frequenzhaltung, Spannungshaltung und
Betriebsfiihrung.
Ubertragungsverluste im Netz:
Bei der Ubertragung elektrischer Energie entstehen Verluste, die entsprechend durch Mehreinspeisung ausgeglichen werden miissen.

1.2. Fir die folgenden Leistungen werden zusatzliche Entgelte erhoben:

Messvorgang und Messstellenbetrieb:
Die Entgelte fiir Ablesung, Messvorgang, Datenaufbereitung und -transfer sowie den Betrieb der Messstelleneinrichtung hangen von der technischen Auslegung des
Netzanschlusses und der jeweiligen Mess- und Steuereinrichtung ab.
Sonderformen der Netznutzung:
Fir Sonderformen der Netznutzung gemal} § 19 StromNEV werden gesonderte Entgelte erhoben.

Ersatzversorqung mit Energie:

Im Falle eines Energiebezugs ohne Zuordnung zu einer Stromlieferung erfolgt die Versorgung tibergangsweise gemaf § 38 EnWG durch den jeweiligen Grundversorger. Die
Ersatzbelieferung wird vom Grundversorger gesondert berechnet und dem Ersatzversorgungs-Kunden in Rechnung gestellt.
Zusatzstromlieferung, ungewollte Mehreinspeisung:
Bei Entnahmestellen ohne registrierende Leistungsmessung nach MalRgabe des § 12 StromNZV wird der Verbrauch prognostiziert. Abweichungen zwischen tatsachlichem und
prognostiziertem Verbrauch wird der Netzbetreiber dem Lieferanten als ungewollte Mindermenge bereitstellen bzw. als ungewollte Mehrmenge abnehmen (§ 13 Abs. 2 und 3
StromNZV) und diese im Rahmen der Jahresmehr- und Jahresmindermengenabrechnung abrechnen, sofern der Netzbetreiber hierzu in der Lage ist.

1.3. Zusatzlich werden folgende Abgaben und Steuern féllig:

Konzessionsabgabe:
Die vom Netzbetreiber an die Kommune/Gemeinde zu entrichtende Konzessionsabgabe richtet sich nach der derzeit gliltigen Konzessionsabgabenverordnung und dem zwischen

dem Netzbetreiber und den genannten Kommunen/Gemeinden abgeschlossenen Konzessionsvertragen.
Umsatzsteuer:
Die Umsatzsteuer wird mit dem jeweils glltigen Satz (z. Zt. 19 %) auf die Gesamtsumme aller Netznutzungsentgelt-Komponenten erhoben und abgefiihrt.
Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Warme-Kopplung:

Das Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWKG) verpflichtet die 6rtlichen Netzbetreiber unter bestimmten Voraussetzungen den in KWK-Anlagen produzierten Strom mit festgelegten
Zuschlagssatzen zu verguten. Die gesamten im Geltungsbereich des Gesetzes gezahlten Zuschlage werden auf die aus allen Netzen abgegebene Energie umgelegt. Diese
Umlage ist nach § 9 Abs. 7 des KWKG Bestandteil der Netznutzungsentgelte.

Umlage nach §19 Abs. 2 StromNEV:

Die jeweilige Umlage wird unter anderem auf der Seite ,www.netztransparenz.de” von den Ubertragungsnetzbetreibern veréffentlicht und fiir das Jahr 2019 von
Letztverbrauchern erhoben.

Offshore-Haftungsumlage nach § 17 f EnWG-Novelle::

Gemaf dem Entwurf eines dritten Gesetzes zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriftenwird in § 17 f Abs. 5 EnWG festgelegt, dass die Kosten fiir geleistete
Entschadigungszahlungen, soweit diese dem Belastungsausgleich unterliegen und nicht erstattet worden sind, fir Ausgleichszahlungen als Aufschlag auf die Netzentgelte
gegenuber Letztverbrauchern geltend gemacht werden.

Abschaltbare Lasten-Umlage
GemaéR § 18 der Verordnung iiber Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV), berechnen die deutschen Ubertragungsnetzbetreiber jéhrlich die Abschaltbare Lasten-
Umlage und verdffentlichen diese bis spatestens zum 25. Oktober.

Die Hohe der KWK-Umlage, der § 19-Umlage, der Offshore-Umlage und der Abschaltbare Lasten-Umlage werden auf auf der Seite ,,www.netztransparenz.de“ von den
Ubertragungsnetzbetreibern verdffentlicht.

Sonderleistungen:
Entgelte fir weitere Dienstleistungen (u.a. Trennung vom Netz, Wiederanschluss, Sonderablesung auf Wunsch)




Erganzende Informationen (Il) zum Preisblatt Netznutzung Strom

Gltig vom 01.01.2026 bis 31.12.2026

2. Ermittlung des Netznutzungsentgeltes

2.1. Netzkunden mit Lastgangzé-hler:

Zur Bestimmung der Netznutzungsentgelte bei einem Netzkunden mit Lastgangzahler sind folgende Daten erforderlich:
Jahresarbeit in kWh (Bei gleichbleibenden Abnahmeverhaltnissen kénnen als Anhaltewerte fiir die Jahresenergie die Werte der letzten Jahresstromabrechnung verwendet
werden.)
Maximale Leistung in kW (Die maximale Leistung wird als 1/4-h-Messwert angegeben. Sie ist die hdchste in einem Abrechnungszeitraum fir die Dauer einer Viertelstunde in
Anspruch genommene mittlere Leistung.)
Spannungs- oder Umspannungsebene der Entnahmestelle des Netzkunden
> Hochspannungsebene 110 kV
> Umspannungsebene Hoch-/Mittelspannung 110/10 kV
> Mittelspannungsebene 10 kV
> Umspannungsebene Mittel-/Niederspannung 10/0,4 kV
> Niederspannungsebene 0,4 kV
Aus diesen Daten wird die Jahresbenutzungsdauer berechnet, die zur Bestimmung des Netznutzungsentgeltes erforderlich ist:

Jahresarbeit [kWh]

Jahresbenutzungsdauer =
Maximale Leistung [kW]

Das Netznutzungsentgelt fur Netzkunden mit Lastgangzahler setzt sich aus einem Arbeitsentgelt und einem Leistungsentgelt zusammen. Die Hohe des Leistungs- und
Arbeitspreises wird dabei nach der Jahresbenutzungsdauer von bis zu 2.500 h/a und lber 2.500 h/a differenziert. Das Entgelt in EUR/a fur die Nutzung des Netzes ergibt sich aus
der Summe der Einzelmultiplikation aus der maximalen Leistung mit dem Leistungsentgelt und der Jahresarbeit mit dem Arbeitsentgelt.

Maximale Leistung [kW] * Leistungspreis [€/kW]
Netznutzungsentgelt [€] = +
Jahresarbeit [kWh] * Arbeitspreis [Ct/kWh] / 100

2.2. Netzkunden ohne Lastgangzahler:

Netzkunden mit einer gemessenen Jahreshdchstlast von weniger als 100.000 kWh werden gemaf § 12 StromNZV nach einem synthetischen Lastprofil beliefert. In Abhangigkeit
vom Entnahmeverhalten des Netzkunden erfolgt seitens des Netzbetreibers eine Zuordnung zu einem synthetischen Lastprofil.

Grundpreis [€/a]
Netznutzungsentgelt [€] = +
Jahresarbeit [kWh] * Arbeitspreis [Ct/kWh] / 100

3. Nutzung von Warmespeicheranlagen

3.1. Vorbemerkung

Der Netzbetreiber betreibt ein Elektrizitatsversorgungsnetz und transportiert Elektrizitat in mittlerer und niederer Spannung, um die Versorgung von Kunden zu ermdglichen. Zu
dem Kundenkreis zahlen auch Stromkunden mit Warmespeicheranlagen.

3.2. Netzzugang bei Letztverbrauchern mit Warmespeicheranlagen

Fur die Abwicklung der Stromlieferung an diese Letztverbraucher mit Warmespeicheranlagen wird eine vereinfachte Methode angewandt, so dass eine registrierende
Lastgangmessung nicht erforderlich ist. Der Netzbetreiber hat fiir diese Verbrauchergruppe ein Lastprofil festgelegt und ermdéglicht damit den diskriminierungsfreien Zugang zum
Elektrizitatsversorgungsnetz

3.3. Lastgang, registrierende Leistungsmessung

Die Elektrizitatsentnahme bei Stromkunden mit Warmespeicheranlagen wird durch den Netzbetreiber zu- und abgeschaltet. Der Netzbetreiber hat ein einfaches Lastprofil mit nur
einem Leistungsmittelwert zu Nachtzeiten wahrend der Heizperiode festgelegt.

3.4. Netznutzungsentgelte

Das Netznutzungsentgelt bei Entnahmen in der Niederspannungsebene bei Letztverbrauchern mit Warmespeicheranlagen wird gemaR Preisblatt erhoben.

3.5. Entgelt fur Messung

Das Entgelt fir Ablesung, Messung, Datenaufbereitung und -transfer entspricht dem Entgelt fir den Netzkunden ohne Lastgangzahler mit einem direkt messenden 2-Tarif-
Drehstromzahler am Niederspannungsnetz mit jahrlich stichtagsbezogener Ablesung.




	Preisblatt - Netznutzung
	Preisblatt - Prämisse 1
	Preisblatt - Prämisse 2

